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Mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist 
am 01.01.2005 eine Änderung der Baustellen-
verordnung (BaustellV) [1] in Kraft getreten 
(BGBl. I Nr. 74 S. 3816). In § 3 der BaustellV vom 
10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) wurde ein Absatz 
1a eingefügt. 

1 Neufassung des § 3 Abs. 1 der 

BaustellV 

Der § 3 Abs. 1 der BaustellV lautet nunmehr: 

§ 3 Koordinierung 

(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte meh-

rerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein oder 

mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. 

Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauf-

tragte Dritte kann die Aufgaben des Koordina-

tors selbst wahrnehmen. 

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte 

Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter 

Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung 

entbunden. 

2 Hinweise zur BaustellV 

Auf Baustellen ergeben sich immer wieder besonde-

re Gefährdungen, z. B. durch 

 sich ständig ändernde Verhältnisse,  

 Witterungseinflüsse,  

 Termindruck, 

 Arbeiten, die von Beschäftigten verschiedener 

Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander aus-

geführt werden.  

Um diesen Gefahren effektiv begegnen zu können, 

wurde die Baustellenverordnung aufgrund der 

"Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 

über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderli-

che Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften 

für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz" [2] 

erlassen.  

In der sehr schlank ausgestalteten Verordnung sind 

verschiedene Anforderungen aufgelistet, um die 

Gefährdungen auf Baustellen nach Möglichkeit zu 

beseitigen bzw. zu minimieren und damit die  
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Unfallzahlen zu senken. Die zu erbringenden Leis-

tungen sind nicht detailliert formuliert, sondern ge-

ben Raum für flexible und innovative Lösungen. 

Diese Flexibilität verlangt ein hohes Maß an Eigen-

verantwortung, insbesondere auch für den Bau-

herrn. Der Bauherr trägt als Initiator eines Bauvor-

habens auch die Verantwortung für das sicherheits-

gerechte Errichten und Betreiben des Bauwerks.  

Dies war bereits vor Inkrafttreten der Baustellenver-

ordnung in diversen Gesetzen und Verordnungen 

entsprechend geregelt, so dass sich durch die Er-

gänzung der Verordnung grundlegend keine Verän-

derungen ergeben. Der neue Passus § 3 Abs. 1a 

der Baustellenverordnung beschreibt einen vorhan-

denen Tatbestand und dient daher lediglich der 

Verdeutlichung der Haftungspflichten des Bauherrn 

innerhalb der Baustellenverordnung. Die bestehen-

den Haftungsregelungen bleiben insofern unberührt. 

Eine der wichtigsten und aufwendigsten Pflichten, 

die dem Bauherrn aus der Baustellenverordnung 

erwachsen, ist die Koordination der Planung und 

Ausführung des Bauvorhabens. Der Gesetzgeber 

lässt dem Bauherrn die Wahl, wer die Koordination 

übernimmt.  

Der Bauherr kann diese Aufgaben selbst wahrneh-

men oder seinen Vertreter hiermit beauftragen. 

Auch kann er eine geeignete dritte Person verpflich-

ten, diese Aufgaben wahrzunehmen.  

Allerdings wird mit der Ergänzung der Baustellen-

verordnung erneut deutlich, dass der Bauherr oder 

sein Vertreter die Gesamt-Verantwortung für die 

Koordination der Planung und Ausführung des Bau-

vorhabens trägt (Organisationspflicht). Überträgt er 
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diese Pflichten, bleibt die Überwachungspflicht ge-

genüber einer oder mehreren verpflichteten Perso-

nen bestehen. 

3 Tabelle: Aktivitäten nach der BaustellV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aktivitätentabelle entstammt der RAB 31 „Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzplan“ [3], die für 

alle Bauvorhaben gilt, bei denen die Erstellung ei-

nes Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans ge-

mäß § 2 Abs. 3 der BaustellV erforderlich ist. Die in 

der Aktivitätentabelle genannten gefährlichen Arbei-

ten sind im Anhang II der BaustellV aufgeführt. 

4 Zusammenfassung  

Die Ergänzung des § 3 der Baustellenverordnung 

um den Abs. 1a beschreibt einen vorhandenen Tat-

bestand und dient daher lediglich der Verdeutli- 

chung der Haftungspflichten des Bauherrn im Gel-

tungsbereich der Baustellenverordnung. Die beste-

henden Haftungsregelungen bleiben insofern unbe-

rührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-

Information an die kostenfreie Präventionshotline 

der BGHM: 0800 999 0080 2. 
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